Windpark Weselberg-Repowering

Anmerkungen zur Hinderniskennzeichnung 
Mit dem Inkrafttreten des Energiesammelgesetzes soll die Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (BNK) ab Juli 2020 für Windenergieanlagen verpflichtend werden. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat die Frist zur Pflicht der Ausrüstung der WEA mit einem BNK-Systems im Oktober 2019 auf den 30.06.2021 verlängert. Dabei können unterschiedliche Systeme zum Einsatz kommen.
Bei Einzel-WEA bzw. kleinen Windparks kann es ggf. Ausnahmen geben, außerdem sind noch einige technische, organisatorische und rechtliche Fragen zu klären bzw. solche im Zusammenhang mit der Zertifizierung der Systeme. 
In der Regel kommt dabei ein externes Gerät zum Einsatz. Die Anbindung dieses externen BNK-Systems bedarf entsprechender Schnittstellen an die Kommunikations​infrastruktur des Windparks sowie an die Steuerung des Befeuerungssystems. 

Die neue AVV-KvL 2020 (Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen) wurde nach der Zustimmung durch den Bundesrat am 04.03.2020 durch das Bundeskabinett beschlossen. Mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger, diese ist für Donnerstag, 30.04.2020 angekündigt, tritt die AVV-KvL 2020 ab 01.05.2020 in Kraft.

Die Herstellerdokumente zur Hinderniskennzeichnung für den geplanten WEA-Typ in Weselberg werden derzeit gemäß den Anforderungen der neuen AVV-KvL 2020 überarbeitet und zeitnah nachgereicht.

Es ist davon auszugehen, dass die WEA in Weselberg zur Inbetriebnahme mit einer BNK ausgerüstet werden.
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